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REPUBLIK öSTERREICH 
BUNDESMINISTERJUM 1010 Wien, den ... "?"~""~~~E3~",,,,, ........ ,,, ..... .19 80 

FüR GESUNDI--IEIT UND UMWELTSCHUTZ 

Zl.IV .... 50.004/45-2/80 

Stub<nrin, I 
Tel.phon S1 56 ~S 

Beantwortung 
der Anfrage der Abgeordneten PROBST und 
Genossen an den Herrn Bundesminister für 

Gesundhei t und Um\"lel tschutz betreffend 
Bewilliglh'1g von Hausapotheken in Sto Stefa."1. 
ob Stainz und St o Josef .. 

(Nr. 635/J-NR/1980) 

633/AS 

1980 -08- 08 
zu 63S/J 

Inder gegenständlichen Anfrage werden an mich 
folgende Fragen gerichtet: 

1tl .. Weshalb werden den Ärzten von St o Stefan ob 
Stainz undSt. Josef keine Hausapotheken bewilligt 9 

obwohl vor allem im ersten Fall durch 53 Jahre hindurch 
der dortige Arzt diese Möglichkeit hatte? 

2 .. Sind Sie berei t ~ eine Überprüflli'"lg der Situation 
zu veranlassenpund dabei auch das Interesse der dort wohnen­
den Bevölkerung miteinzubeziehen?it 

In Beantwortung dieser Arlfrage teile ichl:mi t: 

e.) Zur Bewilligung der Haltung einer Hausapotheke fü.r 
Dr. Deutschmann in Sto Stefen ob Stainz~ 

I. Gemäß § 29 Abs .. 1 in Verbindung mit § 10 Abso 3 des 
Apothekengesetzes , RGB1"Nro 5/1907 9 . ist einem Arzt die 
Bewilligung zur Hal"b.mg einer Hausapotheke zu er-'iieilell, 

wenn 

"1 .. sich in der Ortschaft, in welcher der Arzt seinen 
Wohnsi tz hat, keine öff~r.tliche Apotheke bE!findet' und 
mit Rücksicht auf die Entfernung der n.ächsten derarti­
gen Apotheke an dem Worillort des Arztes ein Bedürfnis 
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nach einer Verabreichungsstelle von Arzneimi t-l:;eln 
besteht und 

2.durch die Neuerrichtung dieser ärztlichen Hausapotheke 
die Existenzfähigkeit der in der Umgebung bestehenden 
öffentlichen Apotheken nicht gefährdet wird." 

Wenn eine neue Hausapotheke anste~lle einer berei tsbe-. 
stehenden Hausapotheke treten sollt sieht das Apotheken­
gesetz ein verkürztes Verfahren vor Q In solchen Fällen 
ist die Existenzfähigkeit der Nachbarapotheken nicht 
mehr zu prüfen, wohl aber die Frage des Bedarfes ( § 53 
Abs o 2 ApG; vgl o Erkenntnisse des Verwaltur~sgeric.l;l,tshofes 
vom 90901966 p Zlo 477/66, 'vom 704.1960 7 Zl.2007/59 und 
vom lO.12.1963 p Zlo 1763/63)0 

2. Der Landeshauptmann von Steiermark hat mit Bescheid vom 
28.110 1979 das Ansuchen des praktischen Arztes-Dr. Joha~ 
Deutschmann, dem Nachfolger von Obermedizinalrat.Dr. Anton 
Stiegler, um Erteilung der Bewilligung zur Führung ~iner 
ärztlichen Hausapotheke in Sto Stefan ob Stainz·~egen 
mangelnden Bedarfes abgewiesen. Gegen diesen.Bescheid 
hat Dr. Deutschmann das Rechtsmittel der Berufung beim 
Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz 
eingebracht und darauf hingewiesen, daß ein Bedarf ge­
geben sei, da inSt. Stefan seit dem Jahre 1926 eine 
ärztliche Hausapotheke bestanden habe. 

Die vom Bundesministerium für Gesundheit und Umwelt-
schutz durchgeführte Überprlifung des Bescheides des Landes­
hauptmannesvon Steiermark ergab, daß die Entfernung 
zwischen der Ordination von Dro Deutscrimannund der 
nächsten öffentlichen Apotheke in Stainz nur 4,_7 km be­

trägt. Zur Überwindu.~ dieser Strecke stehen der Bevölke­
rung täglich mehrere öffentliche Verkehrsmittel zur Ver­
fügung6 Der Bedarf nach Errichtung einer ärztlichzn 

.l1ausapotheke in sto Stefan ob Stainz ist somit zufolge der 
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bestehenden Gesetzeslage in Verbindung mit der ständigen 
Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes nicht gegeben, 
Damit besteht aber die vom Gesetz geforderte Vorausse"tzung 
nicht 0 Der Bescheid des Lru1deshauptmarmes von Steiermark 
mußte daher zufo1ge der zwingenden Bestimmungen des Apo­
thekengesetzes mit Bescheid des Bundesministers für 

Gesundheit und Umweltschutz vom 250401980 bestätigt werden .. 

30 Wenn vor 53 Jahren in Sto Stefan ob Stainz eine Hausapotheke 
bewilligt vrurde? so muß dazu festgestellt werden~ daß vor 
53 Jahren der Beurteilung der Bedarfsfrage sicher ein anderer 
Sachverhalt zugrunde lag als dies heute der Fall ist. Die zur 
Entscheidung berufene Behörde hat jed.och in jedem einzelnen 
Verfahren ihrer Entscheidung jeweils die Sach= und Rechts­
lage zagl~ezulegen~ wie sie zum Zeitpunkt der Bescheid­
erlassung gegeben ist (vglo dazu uoao das Erkenntnis des 
Verwaltungsgerichtshofes vom 7~12Q1976, Zlo 2282/75)0 Es 
war daher im gegenständlichen Verfahren zu pTÜfen9 ob unter 
den der z e i t bestehenden Voraussetzungen ein Be­
darf für eine Arzneimittelabgabestelle in Sto Stefan ge­
geben ist .. 

Nun ist es sicher unbestritten, . daß seit dem Zeitpu~ct 
der seinerzeitigen Bescheiderlassung ein wesentlicher 
Strukturwandel stattgefunden hat 0 Waren damals 11Iotorfahr­
zeuge noch eine echte Rarität, sind sie heute eine Selbst­
verständlichkeit<> Mußten damals die Distanzen zwischen 
den einzelnen Orten meist auf schlechten Schotterstraßen 
zurückgelegt werden, bestehen heute überwiegend Asphalt .... 
straßen" War die Bevölkeru.ng damals oftmals gezwungen9 

diese Strecke zu Fuß zUTÜckzulegen 9 besteht heute die 
Möglichkeit, diese geringe Entfern-ung unter Benützung 
eines öffentlichen Verkehrsmittels mehrmals am Tage zurJck­
zulegen u-~d stehen auch zahlreiche private Motorfahrzeuge 
zur Verfügü.ng .. Die Voraussetzungen für die Beurteilung der 
Bedarfsfraga waxen daher im Jahre 1980 sicher wesentlich 
andere als im Jahre 19260 Im Jahre 1980 kO!1..11te daher u.nter 
Berücksichtigu.l1g der bestehenden Verhäl tnif::se 1.111d der ge­

gebenen Gesetzoslage sowie der ständigen Judikatur des 
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Venia]. tungsgerichtshofes die Frage des Bedürfnisses 

nach Errichtung einer Arzneimittelabgabestelle in 

Sto Stefan ob Stainz nicht mehr beja.~tl,\'erden (vgl" ins­

besondere Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 

7 0 1201976 9 Zlo 2282/75)., 

b) Zur Bewilligung der Hal t-u.ng einer Hausapotheke für 
Dro K.,Ho Reymar..n in St" Josef: 

Dro KoHo Reymann ~urde mit Bescheid des J~deshauptmannes 

von Steiermark vom 26(1 September 1977 p Zlo 12 ... 198 Re 2/15-
1977 p die Bewilligung zur Führung einer ärztlichen Haus .... 

apotheke an seinem Berufssitz inSt" Josef erteilt" Laut 
Bericht des Amfes der Steiermärkischen La..."1desregierung vom 
250 Juli 1980~ Z10 12=198 Re 2/18=1980~ sowie nach den im 
Bundesministerium für Gesur...d.hei t und Umviel tschutz geführ-~en 

Aufzeichnungen betreibt der genannte Arzt aufgrtmd der vorzi.". 

tierten Bewilligung weiterhin die Hausapotheke" 

Die der Anfrage zugrundeliegen.den Illformationen p wonach 
Dro Reymann die Bewilligul~ zur Haltung einer Hausapotheke 
nicht erteilt worden ist ~ dürften demnach auf einem Irrt-rm 

beruhen .. 
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